
1 
 

Hauptsatzung in der Fassung vom 03.08.2020 
 

Bemerkung  Änderung der Hauptsatzung 2023 
Stand: 03.07.2023 

   

§ 17 Bildung und Zusammensetzung der 
Ortschaftsräte 
 
(1) In den nach § 15 eingerichteten Ortschaften 

werden Ortschaftsräte gebildet. 
 
(2) Die Zahl der Ortschaftsräte beträgt 

2.1. in der Ortschaft Baustetten  11  
 Mitglieder 

2.2. in der Ortschaft Bihlafingen    9 
 Mitglieder 

2.3. in der Ortschaft Obersulmetingen    9 
 Mitglieder 

2.4. in der Ortschaft Untersulmetingen 11 
 Mitglieder 

 
(3) Entsprechend der für den Gemeinderat der 

ehemaligen Gemeinde Untersulmetingen 
geltenden Regelungen erhält der frühere Ortsteil 
Westerflach einen Sitz im Ortschaftsrat von 
Untersulmetingen. 
 

 

Anpassung Haupt- und 
Personalamt 
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